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77. Tarifvertrag
zur Anderung
des Bundes-Angestelltentarifvertrages
vom 29. Oktober 2001

Gem. RdErl. d. Finanzministeriums —
B 4100 - 1.1-1V 1-u. d. Innenministeriums -
25-7.20.01-1/02
v. 30.1.2002

A.

Den nachstehenden Tarifvertrag, durch den der Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) vom 23.
Februar 1961, die Anlage 1a zum BAT, jeweils bekanntgegeben mit dem Gem. RdErl. d. Finanzmi-
nisteriums u. d. Innenministeriums v. 24.2.1961 (SMBI. NRW. 20310), und der Tarifvertrag Uber
die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Lander sowie von Arbeithehmern kommu-
naler Verwaltungen und Betriebe (Versorgungs-TV) vom 4. November 1966, bekanntgegeben
mit dem Gem. RdErl. d. Finanzministeriums u. d. Innenministeriums v. 17.1.1967 (SMBI. NRW.
203308) geandert wird, geben wir bekannt.

77. Tarifvertrag
zur Anderung des Bundes-Angestelltentarifvertrages

vom 29. Oktober 2001
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Zwischen
der Bundesrepublik Deutschland,
vertreten durch das Bundesministerium des Innern,
der Tarifgemeinschaft deutscher Lander,
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,
der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbande,
vertreten durch den Vorstand,
einerseits
und*)
andererseits

wird Folgendes vereinbart:

*) Gleichlautende Tarifvertrage sind abgeschlossen worden mit

a) der Gewerkschaft ver.di — Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e. V. - Bundesvorstand

1

diese zugleich handelnd fir

- die Gewerkschaft der Polizei,

- die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,
- die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,

- den Marburger Bund,

und

b) mit der DBB Tarifunion, diese zugleich handelnd fiir

- den Deutschen Handels- und Industrieangestellten-Verband,
- die Gewerkschaft Offentlicher Dienst und Dienstleistungen.

Der Abschluss von inhaltsgleichen Tarifvertragen und von Anschlusstarifvertragen zu diesem
Tarifvertrag mit anderen Gewerkschaften wird jeweils in Teil Il des MBL.NRW. bekannt gegeben.

§1
Anderung des BAT

Der Bundes-Angestelltentarifvertrag vom 23. Februar 1961, zuletzt gedndert durch den 76. Tarif-
vertrag zur Anderung des Bundes-Angestelltentarifvertrages vom
29. Juni 2001, wird wie folgt geandert:
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1.
§ 1 Abs. 1Buchst. b erhalt die folgende Fassung:

"b) der Lander und der sonstigen Mitglieder der Arbeitgeberverbande, die der Tarifgemein-
schaft deutscher Lander angehoren, sowie der Stadtgemeinde Bremen,"

2.

In § 1a werden die Worte "der Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe (TV-N NW)" durch die
Worte "ein Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe eines Arbeitgeberverbandes, der der Verei-
nigung der kommunalen Arbeitgeberverbande angehort," ersetzt.

3.
§ 2 Satz 1 wird wie folgt gedndert:

a) In Buchstabe e Ziff. I. und Il. werden jeweils die Worte "Bundesministers fir Verteidi-
gung" durch die Worte "Bundesministeriums der Verteidigung" ersetzt.

b) In Buchstabe f wird die Ziffernbezeichnung "I." gestrichen.
c) Der Wortlaut des Buchstaben h wird gestrichen.
d) Die Buchstaben z1und z2 werden durch den folgenden Buchstaben z ersetzt:

z) des Bundesgrenzschutzes und des Beschaffungsamtes des Bundesministeriums
des Innern"

4.
In § 3 wird der Wortlaut der Buchstaben n und p gestrichen.

5.
In § 7 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte "oder ekelerregenden" gestrichen.

6.
Die Ubergangsvorschrift zu § 15 a Abs. 1 Satz 1 wird gestrichen.

7.
§ 19 Abs. 1 Unterabs. 2 wird gestrichen.

8.
§ 20 wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen.

b) In Absatz 2 Satz 1 Buchst. a werden nach den Worten "kommunalen Arbeitgeberverban-
de" die Worte "oder der Tarifgemeinschaft deutscher Lander" eingefugt.

c) In der Protokollnotiz zu Absatz 2 Buchst. a und ¢ werden nach dem Wort "bei" die Worte
"der Tarifgemeinschaft deutscher Lander oder" eingefligt.
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9.
§ 23 a Satz 2 wird wie folgt gedndert:

a) Nr. 4 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 2 Buchst. d wird das Wort "Erziehungsurlaubs" durch das Wort "Elternzeit"
ersetzt.

bb) In Satz 3 Buchst. a wird das Wort "Schwerbehindertengesetz" durch das Wort
"SGB IX" ersetzt.

b) Nr. 6 Satz 2 wird gestrichen.

10.
§ 23 b Abschn. B Satz 2 wird gestrichen.

.

In der Protokollnotiz Nr. 1zu § 27 Abschn. A Abs. 6 (Fassung Bund/TdL) werden nach den Wor-
ten "kommunalen Arbeitgeberverbande" die Worte "oder der Tarifgemeinschaft deutscher Lan-
der" eingefugt.

12.
§ 29 Abschn. B wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 2 Nr. 4 Satz 4 werden

aa) die Worte "Anspruchsberechtigte nach § 40 Abs. 2 Nr. 4 oder nach § 62 Abs. 1Nr. 3
Buchst. b BBesG" durch die Worte "Anspruchsberechtigte nach § 40 Abs. 1 Nr. 4 BBesG"
ersetzt,

bb) nach den Worten "Ortszuschlag der Stufe 2" die Worte ",Familienzuschlag der Stufe 1"
eingeflugt,

cc) nach den Worten "eine entsprechende Leistung" das Komma und die Worte "Anwarter-
verheiratetenzuschlag nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b BBesG" gestrichen.

b) In Absatz 5 Satz 1 werden nach den Worten "ebenfalls der" die Worte ", Familienzuschlag
der Stufe 1 oder einer der folgenden Stufen, der" eingefligt.

c) In Absatz 6 Satz 1 werden nach den Worten "versorgungsberechtigt ist," die Worte "der
Familienzuschlag der Stufe 2 oder einer der folgenden Stufen oder" eingefligt.

d) In Absatz 7 Satz 3 werden nach den Worten "Besoldungsgesetzen liber" das Wort "Fami-
lienzuschlage," eingefugt.

e) Die Protokollnotizen Nrn. 2 und 3 werden unter Beibehaltung der Nummernbezeichnung
gestrichen.

13.
§ 35 wird wie folgt geandert:
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a) Absatz 5 erhalt die folgende Fassung:

"(5) Absatz 1 Satz 2 Buchst. b bis d und f gilt nicht fiir Angestellte der Vergitungsgrup-
pen V b bis |, die eine Zulage nach dem Tarifvertrag Uber Zulagen an Angestellte bei
obersten Bundesbehdérden oder bei obersten Landesbehdérden - ggf. als Ausgleichszu-
lage - erhalten; der Zeitzuschlag nach Absatz 1 Satz 2 Buchst. e betragt bei diesen An-
gestellten 0,38 Euro je Stunde. Fur Angestellte der Vergltungsgruppen X bis V ¢, die
die in Satz 1 bezeichnete Zulage erhalten, gilt Absatz 1 Satz 2 Buchst. b bis d mit der
MaBgabe, dass der Zeitzuschlag jeweils 0,38 Euro je Stunde betragt."

b) Die Protokollnotiz zu Absatz 5 wird gestrichen.

14.
In § 36 Abs. 1 Unterabs. 5 Buchst. ¢ werden die Worte "des Erziehungsurlaubs" durch die Worte
"der Elternzeit" ersetzt.

15.
§ 37 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 Unterabs. 2 Satz 1 und 2 wird jeweils das Wort "stationar" gestrichen.

b) In Absatz 3 Satz 2 Buchst. a werden die Worte "Erwerbsunfahigkeit (§ 44 SGB VI)" durch
die Worte "voller Erwerbsminderung (§ 43 SGB VI)" ersetzt.

c) In Absatz 7 Unterabs. 1 werden die Worte "§ 116 Abs. 1 Satz 2 SGB VI" durch die Worte "§
20 SGB VI in Verbindung mit § 8 SGB IX" ersetzt.

16.
In § 39 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte "des Bundes und der Lander" durch die Worte "im Be-
reich des Bundes und im Bereich der Tarifgemeinschaft deutscher Lander" ersetzt.

17.
Die Protokollnotiz zu § 42 Abs. 1 wird gestrichen.

18.
§ 44 Abs. 1 wird wie folgt geandert:

a) Nr. 1 erhalt die folgende Fassung:
"1. § 11 Satz 2 gilt entsprechend."

b) In Nr. 4 Satz 2 Buchst. a Doppelbuchst. aa werden nach den Worten "kommunalen Ar-
beitgeberverbande" die Worte "oder der Tarifgemeinschaft deutscher Lander" eingefigt.

19.
§ 48 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort "Schwerbehindertengesetz" durch das Wort "SGB X"
ersetzt.
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b) In Absatz 4 wird in den Unterabsatzen 2 und 3 jeweils in Satz 2 das Wort "Schwerbehin-
dertengesetz" durch das Wort "SGB IX" ersetzt.

c) In Absatz 5 Satz 2 werden die Worte "Berufsunfahigkeit oder Erwerbsunfahigkeit" durch
die Worte "verminderter Erwerbsfahigkeit" ersetzt.

d) In Absatz 5a wird das Wort "Schwerbehindertengesetz" durch das Wort "SGB IX" ersetzt.

20.
In § 49 Abs. 2 Unterabs. 2 wird das Wort "Schwerbehindertengesetz" durch das Wort "SGB 1X"
ersetzt.

21.

In § 52 Abs. 4 Unterabs. 1 werden die Worte "der Kreisvorstande, der Bezirksvorstande, der Vor-
stande der Bereiche auf Bundesebene sowie des Hauptvorstandes bzw. der Bezirksvorstande,
der Landesvorstande, der Bundesberufs- und der Bundesfachgruppenvorstande auf Anfordern
der vertragschlieBenden Gewerkschaften" durch die Worte "der Bezirksvorstande, der Landes-
bezirksvorstande, der Bundesfachbereichsvorstande, der Bundesfachgruppenvorstande sowie
des Gewerkschaftsrates bzw. entsprechender Gremien anderer vertragschlieBender Gewerk-
schaften auf Anfordern der Gewerkschaften" ersetzt.

22.
In § 52 a Abs. 1 Satz 4 werden die Worte "der Arbeitszeitordnung" durch die Worte "des Arbeits-
zeitgesetzes" ersetzt.

23.
§ 57 Satz 1 erhalt die folgende Fassung:

"Kindigungen — auch auBerordentliche — bedurfen der Schriftform."

24.
§ 59 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:

aa) In Unterabsatz 1 Satz 1 werden die Worte "berufsunfahig oder erwerbsunfahig"
durch das Wort "erwerbsgemindert" ersetzt.

bb) In Unterabsatz 1 Satz 3 werden die Worte "Berufsunfahigkeit oder wegen Erwerbs-
unfahigkeit" durch die Worte "verminderter Erwerbsfahigkeit" ersetzt.

cc) In Unterabsatz 2 Satz 1 werden die Worte "§ 36 oder § 37 SGB VI" durch die Worte
"§ 236 oder § 236 a SGB VI" ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 4 werden die Worte "Berufsunfahigkeit oder wegen Erwerbsunfahigkeit"
durch die Worte "verminderter Erwerbsfahigkeit" ersetzt.

c) Absatz 3 erhalt die folgende Fassung:
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"(3) Das Arbeitsverhaltnis endet bzw. ruht nicht, wenn der Angestellte, der nur teilwei-
se erwerbsgemindert ist, nach seinem vom Rentenversicherungstrager festgestellten
Leistungsvermogen auf seinem bisherigen oder einem anderen geeigneten und freien
Arbeitsplatz weiterbeschaftigt werden kdnnte, soweit dringende dienstliche bzw. be-
triebliche Grinde nicht entgegenstehen, und der Angestellte innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zugang des Rentenbescheides seine Weiterbeschaftigung schriftlich bean-
tragt."

d) Absatz 4 erhalt die folgende Fassung:

"(4) Liegt bei einem Angestellten, der schwerbehindert im Sinne des SGB IX ist, in dem
Zeitpunkt, in dem nach den Absatzen 1 und 2 das Arbeitsverhaltnis wegen verminderter
Erwerbsfahigkeit endet, die nach § 92 SGB IX erforderliche Zustimmung des Integrati-
onsamtes noch nicht vor, endet das Arbeitsverhaltnis mit Ablauf des Tages der Zustel-
lung des Zustimmungsbescheides des Integrationsamtes."

e) In der Protokollnotiz zu Absatz 1 und 2 werden die Worte "Berufsunfahigkeit oder Er-
werbsunfahigkeit" durch die Worte "verminderte Erwerbsfahigkeit" ersetzt.

f) Die Ubergangsvorschrift wird gestrichen.

25.
In § 63 Abs. 3 Unterabs. 1 Satz 1 werden das Semikolon und der zweite Halbsatz gestrichen.

26.
§ 69 erhalt die folgende Fassung:

||§ 69
Anwendung beamtenrechtlicher Vorschriften im Bereich
der Tarifgemeinschaft deutscher Lander und im Bereich
der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbande

Wird in diesem Tarifvertrag auf die fur die Beamten geltenden Bestimmungen Bezug genommen
und sind Beamte bei dem Arbeitgeber nicht beschaftigt, sind die Vorschriften anzuwenden, die

a) im Bereich der Tarifgemeinschaft deutscher Lander fir die Beamten des Landes,

b) im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbande fir die Beamten der
Gemeinden des Landes

gelten, in dem der Arbeitgeber seinen Sitz hat."

27.
§ 71 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Unterabs. 2 Satz 1 und 2 wird jeweils das Wort "stationar" gestrichen.

b) Absatz 2 wird wie folgt geandert:
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aa) In Unterabsatz 4 Buchst. a werden die Worte "Erwerbsunfahigkeit (§ 44 SGB VI)" durch die
Worte "voller Erwerbsminderung (§ 43 SGB VI)" ersetzt.

bb) In Unterabsatz 5 Buchst. b werden die Worte "§ 116 Abs. 1 Satz 2 SGB VI" durch die Worte "§
20 SGB VI in Verbindung mit § 8 SGB IX" ersetzt.

28.
§ 74 Abs. 2 Unterabs. 2 wird wie folgt geandert:

a) In Buchstabe c wird der Punkt durch ein Komma ersetzt.
b) Es wird folgender Buchstabe d angefligt:

"d) die Protokollnotiz Nr. 6 zu Nr. 1 SR 2 y mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss
eines Kalendervierteljahres, friilhestens zum 31. Dezember 2005."

29.
Die SR 2 e | werden wie folgt geandert:

a) In der Uberschrift und in Nr. 1 Abs. 1und 2 werden jeweils die Worte "Bundesministers
der Verteidigung" durch die Worte "Bundesministeriums der Verteidigung" ersetzt.

b) In Nr. 2 Abs. 2 Unterabs. 2 Satz 1 werden die Worte "Bundesministers der Verteidigung"
durch die Worte "Bundesministeriums der Verteidigung" ersetzt.

c) In Nr. 9 a Abs. 4 werden die Worte "den MTB I, den MTL II" durch die Worte "den
MTArb" ersetzt.

30.
In der Uberschrift und in Nr. 1der SR 2 e |l werden jeweils die Worte "Bundesministers fiir Vertei-
digung" durch die Worte "Bundesministeriums der Verteidigung" ersetzt.

31
In der Uberschrift der SR 2 f | erhalt der Klammerzusatz die folgende Fassung:

"(SR 2 f BAT)".

32.
Die SR 2 h werden gestrichen.

33.
Die SR 2 n werden wie folgt geandert:

a) In Nr. 1 Satz 2 werden die Worte "Nummern 6 bis 8" durch die Worte "Nummer 2 Abs. 2
sowie die Nummern 6 bis 8" ersetzt.

b) Nr. 2 wird wie folgt gedndert:

aa) Einem bisherigen einzigen Absatz wird die Absatzbezeichnung "(1)" vorangestellt.
bb) Es wird folgender Absatz 2 angefligt:
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"(2) Dem Antrag des Angestellten auf Vereinbarung von Altersteilzeitarbeit nach dem
Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) soll auch schon vor der Voll-
endung des 60. Lebensjahres entsprochen werden.

Bei der Vereinbarung von Altersteilzeitarbeit gilt § 5 Abs. 7 TV ATZ mit der MaBgabe,
dass an die Stelle des Vomhundertsatzes von 5 v.H. ein Vomhundertsatz von 8,33 v.H.
tritt."

c) Nr. 6 wird wie folgt gedndert:

aa) In Absatz 3 Satz 1 wird die Zahl "39" durch die Zahl "237 a" ersetzt.
bb) In Absatz 5 werden die Worte "den MTB Il, den MTL II" durch die Worte "den MTArb"
ersetzt.

d) Nr. 7 Satz 1 erhalt die folgende Fassung:

"Das Arbeitsverhaltnis des Angestellten endet vor Vollendung des 65. Lebensjahres auf
schriftlichen Antrag, ohne dass es einer Kiindigung bedarf, in demselben Zeitpunkt, in dem
ein entsprechender vergleichbarer Beamter im Justizvollzugsdienst aufgrund der Vorschrif-
ten des jeweiligen Landesbeamtengesetzes liber die besondere Altersgrenze flir Beamte im
Justizvollzugsdienst in den Ruhestand tritt, friihestens jedoch mit Ablauf des Kalendermo-
nats, der auf den Monat folgt, in dem der Antrag gestellt worden ist."

34.
In Nr. 5 Abs. 2 Unterabs. 1 Satz 1 Buchst. ¢ SR 2 s werden die Worte "im Erziehungsurlaub" durch
die Worte "in der Elternzeit" ersetzt.

35.
Die SR 2 x werden wie folgt geandert:

a) Nr. 2 wird wie folgt gedndert:
aa) Absatz 2 Unterabs. 3 wird wie folgt geandert:

a1) In Satz 1 werden die Worte "bis zum Ablauf des Kalendermonats, in dem sie
sieben Jahre lang bezogen worden ist," gestrichen.

ap) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefligt:

"Abweichend von Satz 1 dieses Unterabsatzes ist die Feuerwehrzulage bei Angestell-
ten, die diese Zulage bereits vor dem 1. Januar 1999 erhalten haben, zusatzversor-
gungspflichtig nach Ablauf des Kalendermonats, in dem sie sieben Jahre lang bezogen
worden ist, langstens jedoch bei Angestellten der Vergutungsgruppen IV b bis | bis
zum 31. Dezember 2004 und bei Angestellten der Vergitungsgruppen X bis V a/b bis
zum 31. Dezember 2007."

bb) Es wird folgender Absatz 3 angefligt:
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"(3)Einem Antrag des Angestellten, der im Einsatzdienst tatig ist, auf Vereinbarung von
Altersteilzeitarbeit nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ)
soll auch schon vor der Vollendung des 60. Lebensjahres entsprochen werden.

Bei der Vereinbarung von Altersteilzeitarbeit gilt § 5 Abs. 7 TV ATZ mit der MaBgabe,
dass an die Stelle des Vomhundertsatzes von 5 v.H. ein Vomhundertsatz von 8,33 v.H.
tritt."

b) In Nr. 4 Abs. 4 werden die Worte "den MTB Il, den MTL II" durch die Worte "den MTArb"
ersetzt.

36.
Die SR 2 y werden wie folgt geandert:

a) In Nr. 1 wird die Protokollnotiz Nr. 6 wie folgt geandert:
aa) Satz 1 erhalt die folgende Fassung:

"Abweichend von der Protokollnotiz Nr. 1 kdnnen Arbeitsvertrage nach
§ 14 Abs. 2 und 3 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) begriindet werden."

bb) In Satz 3 werden die Worte "§ 1 BeschFG" durch die Worte "§ 14 Abs. 2 und 3 TzBfG"
ersetzt.

cc) In Buchstabe a werden die Worte "nach dem BeschFG" durch die Worte "nach § 14 Abs.
2 oder 3 TzBfG" ersetzt.

dd) In Buchstabe g werden die Worte "Nrn. 2, 3, 5, 7 und 8" durch die Worte "Nrn. 2, 3 und
7" ersetzt.

ee) Es wird folgender Unterabsatz angefligt:

"§ 21 TzBfG gilt in den Fallen, in denen die auflésende Bedingung nicht auf Griinden in der
Person des Angestellten beruht, mit der MaBgabe, dass bei der Anwendung des § 15 Abs. 2
TzBfG anstelle der Frist von zwei Wochen eine solche von vier Wochen tritt, sofern das Ar-
beitsverhaltnis zum Zeitpunkt des Eintritts der aufldsenden Bedingung langer als ein Jahr
bestanden hat."

b) In Nr. 4 werden nach dem Wort "werden" ein Komma und die Worte "solange das Ar-
beitsverhaltnis noch nicht mindestens ein Jahr bestanden hat" eingefligt.

c) Nr. 5 wird unter Beibehaltung der Nummernbezeichnung gestrichen.
d) Nr. 8 wird gestrichen.

37.
Die SR 2 z 1 werden wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift erhalt die folgende Fassung:
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"Sonderregelungen fir Angestellte des Bundesgrenzschutzes und des Beschaffungsamtes
des Bundesministeriums des Innern (SR 2 z BAT)".

b) In Nr. 1 werden die Worte "der Beschaffungsstelle des Bundesministers" durch die Worte
"des Beschaffungsamtes des Bundesministeriums" ersetzt.

38.
Die SR 2 z 2 werden gestrichen.

39.
In § 2 der Anlage 4 wird die Bezeichnung "2 f I" durch die Bezeichnung "2 " ersetzt.

§2
Anderung der Anlage 1a zum BAT fiir den Bereich des Bundes
und fiir den Bereich der Tarifgemeinschaft deutscher Lander

Die Anlage 1a zum BAT fir den Bereich des Bundes und flir den Bereich der Tarifgemeinschaft
deutscher Lander, zuletzt gedndert durch § 1des Tarifvertrages zur Anderung der Anlage 1a
zum BAT (Angestellte in Serviceeinheiten bei Gerichten und Staatsanwaltschaften) vom 29. No-
vember 2000, wird wie folgt geandert:

I
In der Inhaltstibersicht wird der Wortlaut zu Teil lll Abschn. C gestrichen.

1.
Teil Il wird wie folgt geandert:

1. Der Wortlaut zu Abschnitt C wird gestrichen.
2. In Abschnitt E Unterabschn. Il wird Absatz 2 der Protokolinotiz wie folgt geandert:

a) In Satz 1 werden die Worte "bis zum Ablauf des Kalendermonats, in dem sie sieben
Jahre lang bezogen worden ist," gestrichen.

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefligt:

"Abweichend von Satz 1 dieses Unterabsatzes ist die Zulage bei Angestellten, die diese
Zulage bereits vor dem 1. Januar 1999 erhalten haben, zusatzversorgungspflichtig
nach Ablauf des Kalendermonats, in dem sie sieben Jahre lang bezogen worden ist,
langstens jedoch bis zum 31. Dezember 2007."

3. In Abschnitt F wird Absatz 5 Unterabs. 3 der Vorbemerkungen wie folgt gedndert:

a) In Satz 1 werden die Worte "bis zum Ablauf des Kalendermonats, in dem sie sieben Jahre
lang bezogen worden sind," gestrichen.

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefligt:
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"Abweichend von Satz 1 dieses Unterabsatzes sind die dort genannten Zulagen bei Ange-
stellten, die diese Zulagen bereits vor dem 1. Januar 1999 erhalten haben, zusatzversor-
gungspflichtig nach Ablauf des Kalendermonats, in dem sie sieben Jahre lang bezogen
worden sind, langstens jedoch bei Angestellten der Vergltungsgruppen IV b und IV a bis
zum 31. Dezember 2004 und bei Angestellten der Vergitungsgruppen VI bis V a/b bis zum
31. Dezember 2007."

4.In Abschnitt L Unterabschn. XI wird Absatz 2 der Protokollnotiz Nr. 2 wie folgt geandert:

a) In Satz 1 werden die Worte "bis zum Ablauf des Kalendermonats, in dem sie sieben Jahre
lang bezogen worden ist," gestrichen.

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefligt:

"Abweichend von Satz 1 dieses Unterabsatzes ist die Zulage bei Angestellten, die diese Zu-
lage bereits vor dem 1. Januar 1999 erhalten haben, zusatzversorgungspflichtig nach Ablauf
des Kalendermonats, in dem sie sieben Jahre lang bezogen worden ist, Iangstens jedoch
bei Angestellten der Vergutungsgruppe IV b bis zum 31. Dezember 2004 und bei Angestell-
ten der Vergutungsgruppen VI b bis V b bis zum 31. Dezember 2007."

203308
§3
Anderung der Versorgungs-Tarifvertriage

(1) Der Tarifvertrag Uber die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Lander sowie
von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe (Versorgungs-TV) vom 4. Novem-
ber 1966, zuletzt gedndert durch § 2 Abs. 1des 76. Tarifvertrages zur Anderung des Bundes-An-
gestelltentarifvertrages vom 29. Juni 2001, wird wie folgt gedndert:

1.§ 1 Abs. 1 wird wie folgt geandert:
a) In Buchstabe k wird das Komma durch das Wort "oder" ersetzt.

b) In Buchstabe | werden die Worte "Spartentarifvertrages Nahverkehrsbetriebe (TV-N NW)"
durch die Worte "eines Spartentarifvertrages Nahverkehrsbetriebe eines Arbeitgeberverbandes,
der der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbande angehdort," ersetzt.

2. § 5 Abs. 3 wird gestrichen.
3.1In § 6 Abs. 2 erhalt Buchstabe e die folgende Fassung:

"e) geringfligig im Sinne des § 8 SGB IV - ohne Berlicksichtigung des § 8 Abs. 2 Satz 1SGB IV -
beschaftigt ist oder".

(2) Der Tarifvertrag Uber die Versorgung der Arbeitnehmer kommunaler Verwaltungen und Be-
triebe (VersTV-G) vom 6. Marz 1967, zuletzt gedndert durch § 2 Abs. 2 des 76. Tarifvertrages
zur Anderung des Bundes-Angestelltentarifvertrages vom 29. Juni 2001, wird wie folgt geédndert:
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1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt gedndert:
a) In Buchstabe i wird das Komma durch das Wort "oder" ersetzt.

b) In Buchstabe j werden die Worte "Spartentarifvertrages Nahverkehrsbetriebe (TV-N NW)"
durch die Worte "eines Spartentarifvertrages Nahverkehrsbetriebe eines Arbeitgeberverbandes,
der der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbande angehort," ersetzt.

2. § 4 Abs. 3 wird gestrichen.
3.1In § 5 Abs. 2 erhalt Buchstabe e die folgende Fassung:

"e) geringfligig im Sinne des § 8 SGB IV - ohne Berlicksichtigung des § 8 Abs. 2 Satz 1SGB IV -
beschaftigt ist oder".

(3) Der Tarifvertrag Uber die Versorgung der Arbeitnehmer des Saarlandes und der Mitglieder
des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Saar e.V. (VersTV-Saar) vom 15. November 1966, zu-
letzt gedndert durch den 25. Anderungstarifvertrag vom 5. Oktober 2000, wird wie folgt gean-
dert:

1. § 4 Abs. 3 wird gestrichen.
2.1n § 5 Abs. 2 erhalt Buchstabe e die folgende Fassung:

"e) geringfligig im Sinne des § 8 SGB IV - ohne Berlicksichtigung des § 8 Abs. 2 Satz 1SGB IV -
beschaftigt ist oder".

§4
Ubergangsvorschriften

(1) Geringfligige Beschaftigungen im Sinne des § 8 SGB |V werden bei der Berechnung der Be-
schaftigungszeit, der Dienstzeit, der Bewahrungszeit oder der Zeit einer Tatigkeit nur berick-
sichtigt, soweit sie nhach dem 31. Dezember 2001 zurlickgelegt worden sind.

(2) Fir Arbeitnehmer des Luftfahrt-Bundesamtes, die auf Grund von § 1 des Gesetzes zur Uber-
nahme der Beamten und Arbeitnehmer bei der Bundesanstalt fiir Flugsicherung (Artikel 7 des
Zehnten Gesetzes zur Anderung des Luftverkehrsgesetzes vom 23. Juli 1992) Aufgaben der
Flugsicherung wahrnehmen, gelten die Sonderregelungen 2 h BAT und Teil lll Abschn. C der An-
lage 1a zum BAT flr den Bereich des Bundes und fir den Bereich der Tarifgemeinschaft deut-
scher Lander in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung fir die Dauer des fortbe-
stehenden Arbeitsverhaltnisses weiter.

§5
In-Kraft-Treten
Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.
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Zur Durchfiihrung des Anderungs-Tarifvertrages weisen wir auf Folgendes hin:

1
§ 1Nr. 1, Nr. 8 Buchst. b und ¢, Nr. 11, Nr. 16, Nr. 18 Buchst. b und Nr. 26 (= §§ 1, 20, 27, 39, 44
und 69 BAT)

Durch die Aufnahme auch der Arbeitgeberverbande im Bereich der TdL in den Geltungsbereich
des BAT wird die Tarifbindung hinsichtlich derjenigen Arbeitgeber hergestellt, die neben den
Landern Mitglied eines solchen Arbeitgeberverbandes sind. Die lbrigen Tarifvorschriften waren
redaktionell anzupassen; insbesondere ist die in verschiedenen Vorschriften enthaltene Definiti-
on des o6ffentlichen Dienstes um die Arbeitgeberverbande im Bereich der TdL erweitert worden.

2
Zu§1Nr.2 (= §1aBAT)

Die Anderung betrifft nur den Bereich der VKA.

3
Zu§1Nrn. 3,29, 30, 31,32,37,38und39(=§2,SR2el,SR2ell,SR2fl,SR2h,SR2z1, SR
2 z2, Anlage 4 BAT)

Es handelt sich Gberwiegend um redaktionelle Anpassungen; die Streichung in Buchstabe h
(Flugsicherungsdienst) sowie des Buchstaben z2 (Bundesamt fur Zivilschutz) tragt den Organi-
sationsanderungen beim Bund Rechnung.

Zu der Streichung der Sonderregelung fiir den Flugsicherungsdienst wird auf die Ubergangsvor-
schrift in § 4 Abs. 2 des Anderungstarifvertrages hingewiesen.

4
Zu § 1Nrn. 4, 7, 8 Buchst. a, Nr. 9 Buchst. b, Nrn. 10 und 25 und zu § 4 Abs. 1
(= § 3Buchst. nund p, §§ 19, 20, 23 a, 23 b und 63 BAT)

Durch die Streichung des § 3 Buchst. n ab 1. Januar 2002 wird die Herausnahme der geringfugig
beschaftigten Angestellten im Sinne des § 8 SGB IV aus dem Geltungsbereich des BAT aufgege-
ben, so dass sowohl der BAT als auch die den BAT erganzenden Tarifvertrage (z. B. Zulagenta-
rifvertrage, Zuwendungs- und Urlaubsgeld-Tarifvertrag, Tarifvertrag Uber vermoégenswirksame
Leistungen - mit Ausnahme der Versorgungstarifvertrage, siehe die dort aufgenommene Aus-
schlussklausel -) fur diese Arbeitsverhaltnisse gelten. Dies gilt auch flir solche geringfligigen Ar-
beitsverhaltnisse, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Tarifanderung am 1. Januar 2002
bereits bestehen. Die Einbeziehung dieser Arbeitsverhaltnisse in den BAT kann ggf. zur Folge
haben, dass wegen der Zahlung der tariflichen Leistungen die bisherige Sozialversicherungsfrei-
heit wegfallt. Soll das Beschaftigungsverhaltnis weiterhin die Grenzen des § 8 SGB IV nicht Uber-
schreiten, ist eine Reduzierung der Arbeitszeit zu erwagen, die aber nur einvernehmlich erfolgen
kann. Bei der Ermittlung der 325 Euro-Grenze (bis 31. Dezember 2001: 630 DM) ist zu bedenken,
dass auch die Anspriiche auf Zulagen, Urlaubsgeld, Zuwendung usw. zu bericksichtigen sind.

Die Einbeziehung dieser Arbeitsverhaltnisse in den BAT hat u. a. zur Folge, dass eine Beschafti-
gungs- und Dienstzeit festgesetzt werden muss, die zutreffende Vergutungsgruppe zu ermitteln

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 14/22



ist, eine Zuordnung zu einer Stufe bzw. Lebensaltersstufe der Grundvergltung erfolgen muss
und die Voraussetzungen fir die Zahlung etwaiger familienstandsbezogener Ortszuschlagsan-
teile festgestellt werden muissen. Bei der Berechnung der Beschaftigungszeit, der Dienstzeit und
der Zeit einer Bewahrung oder Tatigkeit ist dabei zu beachten, dass die vor dem 1. Januar 2002
in einem geringfligigen Beschaftigungsverhaltnis zuriickgelegten Zeiten unberiicksichtigt blei-
ben (vgl. § 4

Abs. 1des Anderungstarifvertrages). Wegen dieser Ubergangsvorschrift hat die Streichung des
§ 19 Abs. 1 Unterabs. 2, des § 20 Abs. 1Satz 2, des § 23 a Satz 2 Nr. 6

Satz 2, des § 23 b Abschn. B Satz 2 und des § 63 Abs. 3 Unterabs. 1 Satz 1 letzter Halbsatz auch
keine Auswirkungen auf solche Arbeitnehmer, die sich zwar vor In-Kraft-Treten der Tarifande-
rung bereits in einem BAT-Arbeitsverhaltnis befunden, vorher aber auch in einem geringfugigen
Arbeitsverhaltnis zu demselben Arbeitgeber gestanden haben. Deren am 31. Dezember 2001 er-
reichte Beschaftigungszeit usw. erfahrt durch die Streichung der vorgenannten Vorschriften kei-
ne Anderung.

Bei der Bemessung der Stufe bzw. Lebensaltersstufe der Grundverglitung hingegen sind bei
Vorliegen der Ubrigen Voraussetzungen auch Zeiten in einem geringfiigigen Beschaftigungsver-
haltnis zu berlcksichtigen.

Da die Ubergangsvorschrift in § 4 Abs. 1 nicht auf bestimmte Stichtage abstellt, in denen das Ar-
beitsverhaltnis bestanden haben muss, gilt sie auch fur solche Angestellten, die erst nach dem 1.
Januar 2002 wieder in den 6ffentlichen Dienst eingestellt werden.

Sofern mit bisher vom BAT ausgenommenen geringfligig beschaftigten Angestellten arbeitsver-
traglich die Anwendung des BAT - ggf. mit MaBgaben - vereinbart war, bleiben etwaige arbeits-
vertragliche Anspriche (z. B. hinsichtlich der Beschaftigungs- oder Bewahrungszeit) durch die
Tarifanderung unberthrt.

Der Wortlaut zu § 3 Buchst. p BAT konnte gestrichen werden, da Hausschwangere und Ammen
nicht mehr beschaftigt werden.

5
Zu§ 1Nr. 5 (= § 7 BAT)

Die Tarifvorschrift wurde an eine zeitgemaBe Formulierung angepasst.

6
Zu § 1Nr. 6 (= Ubergangsvorschrift zu § 15 a BAT)

Die Ubergangsvorschrift ist durch Zeitablauf gegenstandslos geworden und konnte deshalb ge-
strichen werden.

7
Zu § 1Nr. 9 Buchst. a Doppelbuchst. aa, Nrn. 14 und 34 (= § 23 a, § 36, SR 2 s BAT)

Die Anderungen tragen dem Gesetz zur Anderung des Begriffs "Erziehungsurlaub" vom 30. No-
vember 2000 (BGBI. | S. 1638) Rechnung. Der neue Begriff "Elternzeit" erfasst auch Zeiten des
friheren Erziehungsurlaubs, soweit diese bei der Feststellung von Ta-rifanspriichen noch von
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Bedeutung sind (z. B. bei der Berechnung der Bewahrungszeit nach § 23 a Satz 2 Nr. 4 Buchst. d
BAT).

8
Zu § 1Nr. 9 Buchst. a Doppelbuchst. bb, Nr. 19 Buchst. a, b und d und Nr. 20 (= §§ 23 a, 48
und 49 BAT)

Der Abldsung des Schwerbehindertengesetzes durch das SGB I1X aufgrund des Gesetzes vom
19. Juni 2001 (BGBI. | S. 10486) ist in den Tarifvorschriften durch Austausch der Bezugnahmen
Rechnung getragen worden.

9
Zu § 1Nr. 12 (= § 29 BAT)

Bei den Anderungen in § 29 Abschn. B Abs. 2, 5, 6 und 7 handelt es sich um redaktionelle An-
passungen an zwischenzeitliche Anderungen der §§ 40 und 62 BBesG.

Die Protokollnotizen Nr. 2 und 3 konnten wegen Zeitablaufs gestrichen werden.

10
Zu § 1Nr. 13 (= § 35 BAT)

Aufgrund der Neufassung des § 35 Abs. 5 kdnnen die bei obersten Landesbehdrden beschaftig-
ten Angestellten, die keine oberstbehdrdliche Zulage mehr erhalten - und zwar auch nicht als
Ausgleichszulage -, die Zeitzuschlage nach § 35 Abs. 1 nunmehr ohne jede Einschrankung erhal-
ten.

1
Zu § 1Nr. 15 Buchst. a und c und Nr. 27 Buchst. a und Buchst. b Doppelbuchst. bb
(= §§ 37, 71BAT)

a) Mit der Streichung des Wortes "stationar" in § 37 Abs. 1 Unterabs. 2 bzw. § 71

Abs. 1 Unterabs. 2 wird die gleich lautende Anderung des § 9 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG)
durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19. Juni 2001 (BGBI. | S. 1046) nachvollzogen. Damit besteht
kiinftig auch bei teilstationaren und ambulanten MaBnahmen der medizinischen Vorsorge oder
Rehabilitation Anspruch auf Krankenbeziige. Die Gesetzesadnderung ist nach der amtlichen Be-
griindung zum Gesetzentwurf (Bundestags-Drs. 14/5074 vom 16. Januar 2001, S. 127) im Zu-
sammenhang mit § 45 SGB IX und der Anderung des § 20 SGB VI zu sehen, wonach nunmehr
"wahrend der Ausflhrung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation gegen die Rentenver-
sicherungstrager regelmaBig ein Anspruch auf Ubergangsgeld dem Grunde nach gegeben ist,
und zwar unabhangig davon, ob die Leistung stationar oder ambulant erbracht wird".

Aber auch nach Streichung des Wortes "stationar" wird nach wie vor sowohl in

§ 9 EFZG als auch in § 37 bzw. 71 BAT gefordert, dass die MaBnahme in einer "Einrichtung der

medizinischen Vorsorge oder Rehabiliation" durchgefihrt wird. Die Anforderungen an eine sol-
che Einrichtung sind in § 107 Abs. 2 SGB V und in § 15

Abs. 2 SGB VI definiert. Danach muss die Einrichtung der stationaren Behandlung der Patienten
dienen und fachlich-medizinisch unter standiger arztlicher Verantwortung stehen. Fur die Zah-
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lung von Krankenbeziigen kommen deshalb weiterhin nur MaBnahmen in solchen Einrichtungen
in Betracht, die von einem Trager der Rentenversicherung bzw. einer anderen in Absatz 1 Un-
terabs. 2 aufgefuhrten Stelle selbst betrieben werden oder aber mit denen ein Vertrag nach § 111
SGB V oder nach § 21 SGB IX in Verbindung mit § 15 Abs. 2 SGB VI besteht. In den Fallen des Un-
terabsatzes 2 Satz 2 miissen an die "vergleichbare Einrichtung" die gleichen Anforderungen ge-
stellt werden, wie sie hinsichtlich der arztlichen Verantwortung, der Mitwirkung von besonders
geschultem Personal und der angebotenen BehandlungsmaBnahmen fir die Einrichtungen der
Krankenkassen oder der Rentenversicherungstrager vorgeschrieben sind.

Weiterhin ist Voraussetzung, dass die MaBnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitati-
on vor ihrem Beginn bewilligt worden ist und zwar entweder von einem Sozialleistungstrager
oder - bei nicht in der gesetzlichen Kranken- oder Rentenversicherung versicherten Beschaftig-
ten - von einem Arzt. Fur die Zahlung von Krankenbeziigen an den nicht arbeitsunfahigen Ange-
stellten bei MaBnahmen der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation ist es erforderlich, dass
die arztliche Aufsicht so in die Lebensflihrung eingreift, dass unter Anlegung eines strengen
MaBstabes ein urlaubsmaBiger Zuschnitt der MaBname nicht mdglich ist. Insoweit kann die zu §
50 Abs. 1 BAT in der bis zum 31. August 1995 geltenden Fassung bzw. zu entsprechenden Vor-
schriften in den Arbeiter-Tarifvertragen ergangene hochstrichterliche Rechtsprechung (vgl. z. B.
Urteil des BAG vom 14. November 1979

-5 AZR 930/77 - AP Nr. 4 zu § 7 LohnFG - m. w. N.) wieder herangezogen werden.

b) In § 37 Abs. 7 Unterabs. 1und § 71 Abs. 2 Unterabs. 5 Buchst. b war die Bezugnahme auf § 116
Abs. 1 Satz 2 SGB VI, der durch das Gesetz vom 19. Juni 2001 (BGBI. I S. 1046) mit Wirkung vom

1. Juli 2001 aufgehoben worden ist, ohne materielle Anderung durch die neue Bezugnahme auf §
20 SGB VI in Verbindung mit § 8 SGB IX zu ersetzen.

12
Zu § 1Nr. 15 Buchst. b, Nr. 19 Buchst. c und Nr. 27 Buchst. b Doppelbuchst. aa
(= §§ 37, 48 und 71 BAT)

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die durch das Gesetz zur Reform der Renten
wegen verminderter Erwerbsfahigkeit vom 20. Dezember 2000 (BGBI. |
S. 1827) vorgenommene Ablosung der Begriffe "Berufsunfahigkeit und Erwerbsunfahigkeit".

13
Zu § 1Nr. 17 (= § 42 BAT)

Die Protokollnotiz zu § 42 Abs. 1 BAT ist wegen Zeitablaufs gestrichen worden.

14
Zu § 1Nr. 18 Buchst. a (= § 44 BAT)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung, da das Umzugskostenrecht des Bundes und
der Lander nicht mehr nach Tarifklassen differenziert.

15
Zu § 1Nr. 21 (= § 52 BAT)
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Die Vorschrift Uber die Arbeitsbefreiung fur die Teilnahme bestimmter Personen an gewerk-
schaftlichen Tagungen ist redaktionell an die neue Organisationsstruktur von ver.di angepasst
worden. Andere vertragschlieBende Gewerkschaften sind z. B. die DBB Tarifunion, aber auch die
Gewerkschaft der Polizei, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die Industriegewerk-
schaft Bauen-Agrar-Umwelt und der Marburger Bund.

Zu der Erwahnung der Bundesfachgruppenvorstande in § 52 Abs. 4 Unterabs. 1 besteht Einver-
nehmen zwischen den Tarifvertragsparteien lber folgende Niederschrifts-erklarung:

"Die Tarifvertragsparteien sind sich dariber einig, dass bei gewahlten Vertretern der Bundes-
fachgruppenvorstande eine Freistellung nur in Betracht kommt, wenn der Angestellte in einem
Bereich beschaftigt ist, der unter die Organisationszustandigkeit der Bundesfachgruppe fallt."

16
Zu § 1Nr. 22 (= § 52 a BAT)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Abldsung der Arbeitszeitordnung durch
das Arbeitszeitgesetz.

17
Zu § 1Nr. 23 (= § 57 BAT)

Nachdem aufgrund des § 623 BGB (der durch Artikel 2 des Arbeitsgerichtsbeschleunigungsge-

setzes vom 30. Marz 2000 - BGBI. | S. 333 - in das BGB eingefiigt worden ist) fur die Kiindigung
(auch innerhalb der Probezeit) die Schriftform vorgeschrieben ist, war § 57 entsprechend anzu-
passen.

18
Zu § 1Nr. 24 (= § 59 BAT)

Bei den Anderungen in Absatz 1und 2 und in der Protokollnotiz hierzu sowie in Ab-satz 4 handelt
es sich ausschlieBlich um redaktionelle Anpassungen (vgl. auch oben Nrn. 8 und 12). Die Uber-
gangsvorschrift konnte wegen Zeitablaufs gestrichen werden.

Neu ist Absatz 3. Danach kommt es nicht zur Beendigung oder zum Ruhen des Arbeitsverhaltnis-
ses, wenn der Angestellte eine Weiterbeschaftigung schriftlich beantragt und eine solche auch
maoglich ist. Antragsberechtigt sind nur Angestellte, bei denen eine teilweise Erwerbsminderung,
nicht aber eine volle Erwerbsminderung festgestellt ist. Eine Weiterbeschaftigung kommt aber
nur in Betracht, wenn im Umfang des vom Rentenversicherungstrager festgestellten Restleis-
tungsvermogens eine Tatigkeit auf dem bisherigen oder auf einem anderen geeigneten und frei-
en Arbeitsplatz noch moglich ist und dringende dienstliche bzw. betriebliche Griinde nicht entge-
genstehen. Der Arbeitgeber ist aber nicht verpflichtet, durch Umorganisation einen neuen Ar-
beitsplatz zu schaffen, auf dem der Arbeitnehmer trotz seiner Beeintrachtigung beschaftigt wer-
den konnte (vgl. Urteil des BAG vom 9. August 2000 - 7 AZR 749/98 - n.v. - sowie Urteil des LAG
Niedersachsen vom 1. Dezember 2000 - 12 Sa 1849/95 - ZTR 2001, S. 523). Der Angestellte, der
weiterbeschaftigt werden mdchte, muss seine Weiterbeschaftigung innerhalb von zwei Wochen
nach Zugang des Rentenbescheides schriftlich beantragen (Ausschlussfrist).
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Endet der Monat, in dem der Rentenbescheid zugestellt worden ist, noch vor Ablauf der 2-Wo-
chen-Frist und hat der Angestellte den Antrag auf Weiterbeschaftigung bis zum Monatsschluss
noch nicht gestellt, endet bzw. ruht das Arbeitsverhdltnis mit Ablauf dieses Monats gemaB der
Regelung in Absatz 1. Stellt der Angestellte den Antrag auf Weiterbeschaftigung sodann im Fol-
gemonat, aber noch innerhalb der 2-Wochen-Frist, und ist eine Weiterbeschaftigung auch mog-
lich, so fallt die Wirkung des Ab-satzes 1 nachtraglich wieder weg.

Ist eine Weiterbeschaftigung nur mit geringerer Wochenstundenzahl moéglich, muss der Arbeits-
vertrag entsprechend geandert werden.

Eine Weiterbeschéaftigung des Angestellten schlieBt die Anwendung des § 37 Abs. 7 bzw. des §
71 Abs. 2 Unterabs. 5 Buchst. b nicht aus, so dass ab dem Zeitpunkt, von dem ab die Erwerbs-
minderungsrente zusteht, Krankenbeziige hochstens flir den gesetzlichen Entgeltfortzahlungs-
zeitraum von sechs Wochen gezahlt werden.

19
Zu § 1Nr. 28 (= § 74 BAT)

Auf nachstehende Nr. 22 wird verwiesen.

20
Zu § 1Nr. 33 (= SR2 n BAT)

Die Anderungen der SR 2 n sind vereinbart worden, um den Angestellten im Justizvollzugsdienst
eine Alternative zu der Inanspruchnahme der Ubergangsversorgung zu bieten, da die Uber-
gangsversorgung wegen der zwischenzeitlichen Anderungen im Recht der gesetzlichen Renten-
versicherung auch dann nicht mehr gezahlt werden kann, wenn es sich bei der die Ubergangs-
versorgung zum Ruhen bringenden gesetzlichen Altersrente um eine solche handelt, die mit Ab-
schlagen versehen ist. Im Einzelnen gilt zusatzlich zu den bisherigen Moéglichkeiten Folgendes:

a) Die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses in dem Zeitpunkt, in dem ein entsprechender ver-
gleichbarer Beamter im Justizvollzugsdienst aufgrund der Vorschriften des jeweiligen Landesbe-
amtengesetzes Uber die besondere Altersgrenze flir Beamte im Justizvollzugsdienst in den Ru-
hestand tritt, setzt kiinftig einen entsprechenden schriftlichen Antrag des Angestellten voraus,
so dass der Angestellte frei Giber den Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhaltnisses ent-
scheiden kann. Hierzu ist in der Nr. 7 SR 2 n die schon bewahrte Regelung aus der Nr. 5 SR 2 x
Ubernommen worden.

b) Um den Angestellten im Justizvollzugsdienst weiterhin ein Ausscheiden aus der Beschafti-
gung (nicht aus dem Arbeitsverhaltnis) mit Vollendung des 60. Lebensjahres erméglichen zu
kdnnen, wird in dem neuen Absatz 2 Unterabs. 1 der Nr. 2 SR 2 n der Zugang zur Altersteilzeit
dahingehend verbessert, dass anstelle der "Kann-Regelung" in § 2 Abs. 1TV ATZ auch schon
vor der Vollendung des 60. Lebensjahres eine "Soll-Regelung" tritt. Im glinstigsten Fall kann ein
Justizvollzugsangestellter damit ab Vollendung des 55. Lebensjahres Altersteilzeit im Blockmo-
dell vereinbaren, mit Ablauf des 60. Lebensjahres in die Freistellungsphase eintreten und mit
Vollendung des 65. Lebensjahres eine ungekirzte Altersrente beziehen.
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c) Scheidet der Angestellte im Justizvollzugsdienst, der Altersteilzeit vereinbart hat, auf seinen
Wunsch aber vorzeitig unter Inkaufnahme von Rentenabschlagen aus dem Altersteilzeitarbeits-
verhaltnis aus und steht ihm deshalb dem Grunde nach die Abfindung nach § 5 Abs. 7 TV ATZ
zu, erhalt er aufgrund des Unterabsatzes 2 der

Nr. 2 Abs. 2 SR 2 n eine in der Hohe verbesserte Abfindung. In diesem Fall betragt die Abfindung
far je 0,3 v. H. Rentenminderung nicht 5 v. H., sondern 8,33 v. H. der Bemessungsgrundlage, so
dass sich eine Abfindung von bis zu fiinf Monatsgehalter ergeben kann.

Die Uibrigen Anderungen der SR 2 n sind redaktioneller Art.

21
Zu § 1Nr. 35 (= SR 2 x BAT)

Wie bei den Angestellten im Justizvollzugsdienst (siehe Nr. 20) ist auch bei den Angestellten im
Einsatzdienst der Feuerwehr der Zugang zur Altersteilzeitarbeit verbessert und die Abfindung
nach § 5 Abs. 7 TV ATZ angehoben worden.

22
Zu § 1Nr. 36 (= SR2 y BAT)

a) In der Protokollnotiz Nr. 6 zu Nr. 1 SR 2 y BAT sind die bisherigen Bezugnahmen auf das Be-
schaftigungsforderungsgesetz, das zum 31. Dezember 2000 ausgelaufen ist, durch Bezugnah-
men auf § 14 Abs. 2 und 3 des an seine Stelle getretenen Teilzeit- und Befristungsgesetzes
(TzBfG) ersetzt worden. Damit ist - wie friilher nach dem Beschaftigungsférderungsgesetz - ab 1.
Januar 2002 wieder die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhaltnissen unter den in § 14
Abs. 2 und 3 TzBfG enthaltenen Voraussetzungen und mit den schon bisher zu beachtenden
MaBgaben der Protokollnotiz Nr. 6 moglich.

Nach § 14 Abs. 2 TzBfG ist die kalendermaBige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen
eines sachlichen Grundes bis zur Dauer von zwei Jahren zuldssig, es sei denn, dass mit demsel-
ben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhaltnis bestanden hat.
Die Verlangerung eines kalendermaBig befristeten Arbeitsvertrages ist dabei hdchstens dreimal
unter Beachtung der Gesamtdauer von bis zu zwei Jahren moglich.

Nach § 14 Abs. 3 TzBfG ist die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhaltnissen mit solchen
Arbeitnehmern moglich, die bei Beginn des befristeten Arbeitsverhaltnisses das 58. Lebensjahr
bereits vollendet haben, wobei auch hier kein enger sachlicher Zusammenhang zu einem vorher-
gehenden unbefristeten Arbeitsvertrag mit demselben Arbeitgeber bestehen darf.

Da die Tarifvertragsparteien bei der Bezugnahme auf das TzBfG auf die Angabe von Datum und
Fundstelle des Gesetzes verzichtet haben, handelt es sich - wie auch bei der friiheren Bezug-
nahme auf das Beschaftigungsforderungsgesetz - erneut um eine dynamische Verweisung, die
auch kiinftige etwaige Anderungen des TzBfG mit erfasst (vgl. auch Urteil des BAG vom 27. Sep-
tember 2000 - 7 AZR 390/99 - ZTR 2001 S. 320).

Anders als nach dem bisherigen Wortlaut der Protokollnotiz ist die neue Tarifregelung nicht mehr
befristet; allerdings haben die Gewerkschaften eine besondere Kiindigungsmaglichkeit fur diese
Protokollnotiz verlangt. In § 74 BAT ist deshalb vereinbart worden, dass die Protokollnotiz Nr. 6
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in der ab 1. Januar 2002 geltenden Fassung mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines
Kalendervierteljahres, friihestens zum 31. Dezember 2005, gekiindigt werden kann.

b) Der der Protokollnotiz Nr. 6 zusatzlich angefligte Unterabsatz, der von der Kiindigungsmog-
lichkeit des § 74 BAT mit erfasst wird, gilt flr alle Arten von befristeten Arbeitsverhaltnissen und
nicht nur fur solche, die auf § 14 Abs. 2 oder 3 TzBfG beruhen. Unbefristete Arbeitsverhaltnisse
werden von dieser Vorschrift nicht erfasst. Die neue Bestimmung legt fest, dass ein befristetes
Arbeitsverhaltnis, flr das zusatzlich eine auflésende Bedingung gilt, im Falle des Eintritts der
aufldsenden Bedingung frihestens vier Wochen nach Zugang der schriftlichen Unterrichtung
des Angestellten durch den Arbeitgeber hierliber endet, sofern die auflésende Bedingung nicht
auf Griinden in der Person des Angestellten beruht und sofern das Arbeitsverhaltnis zum Zeit-
punkt des Eintritts der auflésenden Bedingung langer als ein Jahr bestanden hat. Damit wird die
fur auflésend bedingte Arbeitsvertrage in § 21 TzBfG in Verbindung mit § 15 Abs. 2 TzBfG ge-
setzlich festgelegte Frist von zwei Wochen fir diese Falle tariflich auf vier Wochen verlangert.

Zur Abgrenzung zwischen einem zweckbefristeten Arbeitsverhdltnis und einem auflésend be-
dingten Arbeitsverhaltnis ist anzumerken, dass bei einem zweckbefristeten Arbeitsvertrag nur
der Zeitpunkt des Eintritts der Zweckerreichung und damit der Zeitpunkt des Endes des Arbeits-
verhaltnisses ungewiss ist, wahrend bei einem auflésend bedingten Arbeitsvertrag der Eintritt
des zuklinftigen Ereignisses selbst ungewiss ist.

Handelt es sich bei dem befristeten Arbeitsverhaltnis um ein solches nach Nr. 1Buchst. b SR 2 y
(Angestellte fir Aufgaben von begrenzter Dauer), und ist nicht zusatzlich in diesem Arbeitsver-
trag auch eine auflésende Bedingung vereinbart, so bleibt flr dieses Arbeitsverhaltnis die An-
wendung der Nr. 7 Abs. 4 SR 2 y unberuhrt.

c) In Nr. 4 SR 2 y ist die Regelung, wonach die Verglitung abweichend von § 36 BAT auch am
Letzten eines Monats gezahlt werden kann, auf den Zeitraum beschrankt worden, in dem das Ar-
beitsverhaltnis noch nicht mindestens ein Jahr bestanden hat.

d) Die Streichung der besonderen Vorschriften lber die Krankenbezlige (Nr. 5 SR 2 y) und Uber
das Ubergangsgeld (Nr. 8 SR 2 y) hat zur Folge, dass insoweit die allgemeinen Vorschriften (§§
37, 62 ff. BAT) ohne Einschrankung gelten.

23
Zu§2(= I'-'\nderung der Anlage 1a zum BAT)

Die Anderungen betreffen ausschlieBlich den Bereich des Bundes.

24
Zu § 3 (= Anderung der Versorgungs-Tarifvertriage)

a) Bei den Anderungen in § 1 Versorgungs-TV und § 1 VersTV-G handelt es sich um redaktionelle
Anpassungen an die Anderung in § 1a BAT.

b) In der Vorschrift GUber die Ausnahmen von der Pflicht zur Versicherung (z. B. § 6 Versorgungs-
TV) wird generell geregelt, dass Arbeitnehmer, die geringfligig im Sinne des § 8 SGB IV - ohne
Berlicksichtigung des § 8 Abs. 2 Satz 1 SGB IV - beschéaftigt sind, nicht der Pflicht zur Versiche-
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rung in der Zusatzversorgung unterliegen. Damit wird auch nach Streichung des § 3 Buchst. n
BAT und der entsprechenden Vorschriften in den tbrigen Manteltarifvertragen die bisherige
Rechtslage fur den Bereich der Zusatzversorgung beibehalten. Aufgrund dieser generellen Aus-
nahmebestimmung konnte die schon bisher nur fur das Fleischuntersuchungspersonal verein-
barte, gleich lautende Vorschrift (z. B. § 5 Abs. 3 Versorgungs-TV) gestrichen werden.

c) Die Hinweise zur Anwendung des BAT, die wir mit dem Gem. RdErl. v. 24.4.1961 - SMBI. NRW.
20310 — gegeben haben, werden zu einem spateren Zeitpunkt durch einen gesonderten Erlass
an die geanderte Rechtslage angepasst werden.

MBI. NRW 2002 S. 257

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 22/22



	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 77. Tarifvertrag zur Änderung des Bundes-Angestelltentarifvertrages vom 29. Oktober 2001 


